
Stadtverwaltung Tambach-Dietharz       11.02.2019 
 
 
 
 

Information gemäß Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Rahmen der 
Kommunalwahlen 
 
 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeiten 
 
Es werden folgende personenbezogene Daten erfasst: 
 
Name, Vorname 
Titel 
Geburtsdatum 
Privatadresse 
Private Telefonnummer/E-Mail 
 
Die Daten werden zur Umsetzung des Thüringer Kommunalwahlgesetzes (ThürKWG) und der 
Thüringer Kommunalwahlordnung (ThürKWO) erhoben. 
 
2. Datensicherheit 
 
Um die von Ihnen erhobenen Daten vor Manipulationen und unberechtigten Zugriffen zu schützen, 
haben wir nach dem Stand der Technik diverse technische (z. B. Datenverschlüsselung, 
Programmschutz etc.) und organisatorische Maßnahmen (z. B. Reglungen zur Zugangs-, Zugriffs- und 
Zutrittsberechtigung, Regelungen zum Postweg etc.) getroffen. 
 
3. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
 
Stadt Tambach-Dietharz 
Burgstallstraße 31a 
99897 Tambach-Dietharz 
 
Telefon: 036252 344-16 
Fax:  036252 36390 
E-Mail:  hauptamt@tambach-dietharz.de 
 
4. Beauftragter für den Datenschutz 
 
Datenschutzbeauftragter der Stadtverwaltung Tambach-Dietharz 
Burgstallstraße 31a 
99897 Tambach-Dietharz 
 
Telefon: 036252 344-16 
Fax:  036252 344-38 
E-Mail:  gimm@tambach-dietharz.de 
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5. Zweck der Datenvereinbarung 
 
Im Ausfluss des ThürKWG und der ThürKWO sind die Daten der Bewerber zu erheben und zu 
veröffentlichen. 
Veröffentlicht werden die Namen im Amtsblatt der Stadt Tambach-Dietharz, auf der Internetseite 
www.tambach-dietharz.de sowie auf der Seite www.wahlen.thueringen.de. 
Die Daten der Unterstützer und Mitglieder des Wahlverstandes und des Wahlausschusses werden 
erhoben. 
 
6. Weitergabe von Daten an Dritte 
 
Die von uns erhobenen bzw. bekannt gewordenen personenbezogenen Daten dürfen wir nur dann 
an andere Personen oder Stellen weitergeben, wenn die Weitergabe gesetzlich zugelassen ist (z. B. 
im Rahmen der Amtshilfe oder im Rechtsbehelfsverfahren). 
 
7. Dauer der Speicherung 
 
Grundsätzlich erfolgt die Vernichtung der Wahlunterlagen nach § 49 ThürKWO. Diese sind in der 
Regel 6 Monate nach der Wahl zu vernichten, sofern dem keine gesetzlichen Regelungen 
entgegenstehen. 
 
Abweichend davon ist eine längere Speicherung nur möglich, wenn Sie hierfür ausdrücklich Ihre 
schriftliche Einwilligung erteilt haben. 
 
8. Betroffenenrechte 
 
Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der DSGVO insbesondere folgende 
Rechte: 
 
a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung  
 (Artikel 15 DSGVO) 
 
b) Recht auf Datenverarbeitung, sofern Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein sollten  
 (§ 16 DSGVO) 
 
c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der Voraussetzungen 

von Artikel 17 DSGVO zutrifft 
 
9. Beschwerderecht 
 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: 
 
Landesbeauftragter für den  
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Häßlerstraße 8 
99096 Erfurt 
 
Telefon: 0361 573112900 
E-Mail:  poststelle@datenschutz.thueringen.de 
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